


EinzigartigE DiY KonzEpt 

nEuE WEgE unD intElligEntE lösungEn

tausEnDfach vErKauftE unD bEWährtE torE

zufriEDEnE KunDEn

10 gründe warum Doorhan



1
ausgezeichnete lösung für jedes unternehmen



sektionaltore – rsD01DiY und Komponenten-sets DiY hD sind günstige produkte für unternehmen, die im torbereich  
tätig sind. ob handel, verarbeiter, torhersteller, baumärkte oder e-shops.
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aufgrund der vollautomatisierten produktion, ohne  
manueller arbeitsleistung, bieten wir eine sehr hohe  
Qualität zum günstigen preis.

Kontinuierliche lagerbestände und ein einfaches  
bestellsystem garantieren kurzfristige lieferzeiten.  
Mehr als 2000 rsD01 DiY tore und Komponenten-sets sind  
ständig auf lager.

Das beste preis-/leistungsverhältnis

schnelle lieferung
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in den 4 beliebtesten farben
Design-Modell – M-line, oberfläche – Woodgrain
12 standardmaße
abweichende Design- und farboberflächen sind  
ab 10 gleichen toren (größe und ausführung) möglich.

Möglichkeit der Maßanpassung, nach Kundenbedarf,  
durch Kürzen der paneele und laufschienen.
Maximale torhöhe – 2280 mm.
Maximale torbreite – 3000 mm.

48 varianten
4 farben x 12 verschiedene Maße

lösung für abweichende Maße

standardfarben

ral9010 
reinweiß

golden oak ral8014 
sepiabraun

ral7016 
anthrazitgrau

oberfläche – Woodgrain Design-Modell – M-line

standardmaße höhe – 2030 / 2150 / 2280 breite – 2375 / 2500 / 2750 / 3000
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revolutionäre, kompakte und robuste verpackung Qualitative verpackung, die transportkosten 

reduziert und beschädigungen vorbeugt.
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DiY sets werden ohne Doorhan-logo geliefert.
Möglichkeit DiY sets als Eigenmarke zu vertreiben.

Wir haben die Erfahrung von tausenden verkauften toren, 
ohne irgend welcher probleme. Eigene Entwicklung, sowie 
strikte Kontrolle des produktionsprozesses bis zur  
verpackung, sorgen für den reibunglosen ablauf.

 Konzept „no naME – Eigenmarke“

zuverlässigkeit
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20 DiY sets auf eine palette.
bis zu 200 sets in einem lKW, für eine effektive logistik.

Ein vergleichbares produkt kann ihnen bisher kein anderer 
lieferant anbieten. Wir bieten dazu ein breites Know-how 
und ideen.

ideale lösungen für ihr lager und versand

Wir sind die Ersten





sofort

sElbst

sparsaM

unD bEQuEM

technische informationen und geschäftsbedingungen



 

sektionaltore rsD01 DiY und Komponenten-sets DiY hD



 

Wahrscheinlich die robusteste  
und zuverlässigste tore auf dem Mark
Die meisten Komponenten sind aus verzinkten
stahl gefertigt.

Justierbarkeit der bauteile des tores
Die laufschinen werden verschraubt und sind aufgrund
der langlöcher am Wandwinkel justierbar.

sicherheit
paneel mit fingerklemmschutz und zugfeder  
als feder-in-feder-system.

antrieb
Wir empfehlen den antrieb DiY – 500KitcE für mehr  
Komfort. Der antrieb wird mit einer geteilten  
zahnriemenschiene und zwei 4-Kanal-handsendern  
geliefert.

Eines der am besten isolierten tore auf 
dem Markt
Wärmeisolation der sandwichpaneele (40 mm). 
Wärmedämmwert (u = 1,2 W/m2.K). Das tor ist 4-seitg  
umlaufend mit Dichtungen ausgestattet.

zugfedern-system
federn sind für alle torgrößen passend.
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1. allgEMEinE bEstiMMungEn

1.1  Diese allgemeinen geschäftsbedingungen bilden einen untrennbaren bestandteil der zwischen dem unternehmen Doorhan s.r.o., mit sitz 432 01, Kadan, 

 Královský vrch 2018 (weiter nur „verkäufer“) und dem Käufer, auftraggeber oder vertriebspartner (weiter nur „Käufer“) geschlossenen Kaufverträge,

 Werkverträge und vertriebsverträge.

1.2  abweichungen von diesen allgemeinen geschäftsbedingungen sind nur dann wirksam, wenn diese im vertrag ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.

1.3  Mit dem abschluss des vertrages akzeptiert der Käufer diese allgemeinen geschäftsbedingungen und wird sich bei den vertraglichen geschäftsbeziehungen mit 

dem verkäufer nach diesen geschäftsbedingungen richten. in übrigen fällen kommen die verordnungen des gesetzes nr. 513/1991 s., handelsgesetzbuch,

 in fassung späterer vorschriften (weiter nur „hgb“), zum Einsatz.

1.4  unter einer schriftform verstehen wir für die zwecke dieser bedingungen auch übliche E-Mails. sollte der Empfänger spätestens innerhalb von 2 Werktagen  

ab zustellung einer E-Mail eine schriftform wünschen, übersendet der absender die per E-Mail verschickte Mitteilung per post oder auf eine ähnliche art  

und Weise in schriftform mit unterschrift der berechtigten person, und in diesem fall gilt die Mitteilung erst mit zustellung in dieser unterzeichneten schriftform 

als zugestellt.

2. vErtragsbEginn

2.1  Ein vertrag gilt in dem augenblick als geschlossen, in dem der verkäufer eine schriftliche bestellbestätigung vom Käufer erhält, ansonsten mit der vertragsunter-

zeichnung. Eine bestellung des Käufers hat schriftlich zu erfolgen und eine spezikation, die Menge der zu liefernden Waren und das gewünschte lieferdatum,

 den gewünschten lieferort, den preis und die identikationsdaten des Käufers einschließlich ust.-id.-nr. zuenthalten.

2.2  Übergibt der verkäufer dem Käufer ein schriftliches angebot, so gilt der vertrag in dem augenblick geschlossen, in dem der Käufer eine schriftliche angebotsan-

nahme vom Käufer erhält. legt der verkäufer in seinem angebot eine annahmefrist fest, so gilt der vertrag als geschlossen, wenn der Käufer dem verkäufer  

innerhalb dieser frist eine schriftliche angebotsannahme zusendet, wobei diese annahme dem verkäufer innerhalb einer Woche nach ablauf der genannten frist 

zuzustellen ist.

2.3  neben den weiter obig genannten fällen gilt ein vertrag ebenfalls als geschlossen, wenn der Käufer eine Warenlieferung am bestimmungsort akzeptiert und auf 

dem lieferschein bestätigt. Mit der Warenannahme akzeptiert der Käufer alle geschäftsbedingungen des verkäufers gültig zum tag des vertragsschlusses

 oder der Warenübernahme.

2.4  alle übrigen absprachen und geänderte vereinbarungen erfordern einer schriftform zwischen dem Käufer und dem verkäufer.

2.5  sollte gemäß der rechtsgestaltung des ursprungslandes angebotener oder gelieferter Waren oder teile der Waren eine Export- oder re-Exportgenehmigung  

erteilt werden müssen, so werden sämtliche angebote, bestellungen oder verträge als auch die folgenden Warenlieferungen erst mit der Erteilung

 einer solchen genehmigung wirksam. bis eine solche genehmigung erteilt ist, bendet sich der verkäufer mit seiner lieferung nicht in verzug.

2.6  handelt es sich um die fertigung eines Werkes auf bestellung (anhand eines Werkvertrages), kann der vertrag nur dann geschlossen werden, wenn teile der 

vertraglichen bedingungen, vor allem lieferfristen und der preis, nachträglich vereinbart werden.

3. untErlagEn

3.1  unterlagen, wie etwa Muster, Entwürfe, zeichnungen, Kataloge, preislisten, Kostenpläne, angaben über größe und gewicht, die der verkäufer dem Käufer übergibt, 

 dienen nur der orientierung und information. verbindlich werden diese für den verkäufer, wenn sie im vertrag ausdrücklich als verbindlich erklärt werden.

3.2  Der verkäufer kann die Konstruktion und das Design der Waren verändern, solange dadurch der gegenstand, das Design oder die funktion gelieferter Waren 

nicht grundsätzlich verändert wird. in solch einem fall bleibt der preis unberührt.

3.3  sofern vom Käufer gewünscht, übergibt der verkäufer spätestens zu beginn der garantiezeit angaben, anleitungen und zeichnungen (ausgenommen produkti-

onszeichnungen) mit ausreichenden Details, sodass der Käufer die gelieferte anlage in betrieb nehmen, bedienen, warten und instand halten an.

3.4  inhaber und halter aller immateriellen rechte (urheberrechte, Know-how, rechte zu industrieeigentum usw.), die sich auf Kostenpläne, zeichnungen, technische 

unterlagen, software und auf andere ähnliche gegenstände und Materialien beziehen, ist der verkäufer. Der Käufer darf die obig genannten Dokumente nicht 

an Dritte weiterreichen. sollte der verkäufer dem Käufer diese Dokumente vor vertragsabschluss übergeben, verpichtet sich der Käufer hiermit, dieses Material 

dem verkäufer mit sämtlichen Kopien zurückzugeben.

4. liEfErbEDingungEn

4.1  Der verkäufer verpichtet sich hiermit, den vertrag im vereinbarten umfang und mit den vereinbarten fristen zu erfüllen. Das Einhalten von fristen ist durch eine 

entsprechende zusammenarbeit des Käufers bedingt.

4.2  für den transport sorgt der verkäufer und die transportkosten gehen zulasten des Käufers, sofern die vertragsparteien nicht anders vereinbaren.

4.3  Der Käufer verpichtet sich hiermit, die gelieferten Waren zum vereinbarten termin zu übernehmen. sollte der Käufer die bestellten Waren zum vereinbarten ter-

min nicht übernehmen, lagert der verkäufer die Waren bei sich selbst oder bei Dritten auf gefahr und Kosten des Käufers. anschließend stellt der verkäufer dem 

Käufer die Kosten in höhe tatsächlich entstandener auslagen für transport und lagerung für die zeit ab dem vereinbarten Übernahmetermin bis zur faktischen 

Übernahme der Waren durch den auftraggeber in rechnung.

4.4  Der verkäufer kann die ihm entstandenen Kosten für lagerung mit jeder beliebigen früher vom Käufer erstatteten zahlung einschließlich abschlagszahlungen 

verrechnen. Der verkäufer kann die Ware zurückhalten, bis der Käufer ihm sämtliche entstandenen Kosten für Warenlagerung erstattet. sollte der Käufer die  

Kosten für lagerung und weitere Kosten innerhalb einer frist von 4 Wochen ab dem tag der vereinbarten Warenübernahme nicht erstatten, so kann der  

verkäufer vom vertrag zurücktreten und der Käufer hat dem verkäufer eine vertragsstrafe in höhe von 100 % des vereinbarten Warenpreises zu zahlen.

4.5  Eventuelle zusätzliche Wünsche des Käufers bezüglich Warenänderungen, die vom verkäufer akzeptiert werden, verlängern entsprechend den vereinbarten  

liefertermin. Der verkäufer hat anspruch auf Ersatz der Kosten für die Warenänderung.

4.6  Wird eine lieferung verspätet oder die Ware gar nicht geliefert, ist der verkäufer nicht für schäden verantwortlich, sofern es durch umstände, die eine  

verantwortung ausschließen, zum lieferverzug oder dazu kam, dass die Ware gar nicht geliefert wurde.



 

4.7  bei zahlungsverzug des Käufers mit fälligen verbindlichkeiten in Einklang mit dem vertrag, dem hgb oder diesen allgemeinen geschäftsbedingungen muss der 

verkäufer den vereinbarten vertrag nicht einhalten und die lieferfrist für Warenlieferungen verlängert sich so um die tage, die sich der Käufer in verzug bendet.

4.8  sollte der verkäufer für den verzug bei Warenlieferungen verantwortlich sein, so kann der Käufer einen preisnachlass verlangen. preisnachlässe sind schriftlich 

anzufordern und dem verkäufer innerhalb von 20 tagen nach ablauf der im vertrag vereinbarten lieferfrist als preisnachlassforderung zuzustellen. Der maximale 

preisnachlass beträgt 0,5 % des Wertes einer verspäteten lieferung (exklusive Mwst.) für jede volle Woche verzug, maximal allerdings 5 % des preises (exklusi-

ve Mwst.) einer verspäteten lieferung.

4.9  Wird die vertragliche leistung auch dann nicht geliefert, nachdem dem Käufer ein preisnachlass zugestanden wird, und auch nicht innerhalb der nachträglich 

gewährten lieferfrist von 3 Monaten nach ablauf des im vertrag vereinbarten termins, so kann der Käufer von dem teil des vertrages zurücktreten, der die liefe-

rung betrit, mit der sich der verkäufer in verzug bendet.

4.10  Der Käufer ist nicht berechtigt, einseitig und ohne schriftliche zustimmung des verkäufers beträge zu verrechnen.

5. prEis unD zahlungsbEDingungEn

5.1  Der preis für die Waren wird von den vertragsparteien unter berücksichtigung der gültigen rechtsgestaltung und dieser allgemeinen geschäftsbedingungen ve-

reinbart.

5.2  Wird ein preis weder in der bestellung noch im vertrag festgesetzt, erklärt sich der Käufer einverstanden, dass der verkäufer die Waren zu den für die bestellten 

Waren in der preisliste des verkäufers (preislist), gültig bei der bestellung dieser Waren, festgesetzten preisen zu liefern hat.

5.3  sofern nicht anders vereinbart, sind die verpackungskosten im preis für die Waren mit enthalten.

5.4  im preis enthalten sind weder transport- und lagerkosten, steuern, zollgebühren, versicherungen noch weitere ähnliche gebühren.

5.5  sofern im vertrag nicht anders vereinbart, werden die standardzahlungsbedingungen wie folgt festgesetzt: vorauszahlung in höhe von 100 % des preises.

5.6  Die übrigen zahlungen, wie etwa zahlungen für transport oder alle anderen Dienstleistungen (beispielsweise lagerung), werden innerhalb der in der rechnung 

angegebenen fälligkeit erstattet, die fälligkeit beläuft sich maximal auf 14 tage ab rechnungsstellung.

5.7  Der verkäufer kann die abschlagszahlungen des Käufers einseitig verwenden, um seine fälligen aber auch nicht fälligen forderungen an den Käufer auszugleichen.

5.8  Eine zahlung gilt als beglichen an den tag, an dem der betrag in voller höhe auf dem Konto des verkäufers gutgeschrieben wird.

5.9  gebühren für Überweisungen des Kaufpreises gehen zulasten des Käufers.

5.10  sollten nach vertragsabschluss die produktionskosten des verkäufers für Waren ansteigen, so kann der verkäufer die Warenpreise auf entsprechende art und 

Weise anheben, solange sich der zeitraum zwischen der Warenbestellung und der Warenlieferung wenigsten auf 2 Monate beläuft. Der Käufer kann sofort vom 

vertrag zurücktreten, wenn der verkäufer den preis um mehr als 10 % gegenüber dem ursprünglich vereinbarten preis anhebt.

5.11  bendet sich der Käufer mit seinen vertraglichen pichten in verzug, insbesondere mit der Erstattung fälliger zahlungen, so betrachtet der verkäufer eine solche 

verletzung als wesentliche vertragsverletzung und kann:

5.12  bis zur vollständigen Erstattung des schuldigen betrages Warenlieferungen zurückhalten oder unterbrechen, wobei dies nicht als vertragsverletzung durch den 

verkäufer gilt,

5.13  für die zukunft zahlungen für weitere Waren in bar oder vorauszahlungen verlangen,

5.14  den anspruch des Käufers auf vereinbarte preisnachlässe vom Warenpreis senken oder aufheben,

5.15  vom vertrag zurücktreten.

5.16  bendet sich der Käufer mit einer zahlung in verzug, so kann der verkäufer dem Käufer verzugszinsen in höhe von 0,05 % des schuldigen betrages für jeden ver-

zugstag in rechnung stellen. Das recht auf schadensersatz bleibt hierdurch unberührt.

6. EigEntuMsrEchtE

6.1  Wird der Warenpreis im voraus erstattet, so gehen die Eigentumsrechte zur Ware mit der Übernahme an den Käufer über. Werden im vertrag andere zahlungsbe-

dingungen als vorauszahlungen in höhe von 100 % des preises vereinbart, so gehen die Eigentumsrechte zur Ware erst mit der vollständigen bezahlung des 

Kaufpreises an den Käufer über.

6.2  Der Käufer hat die gelieferten Waren über die Dauer der Eigentumsrechte des verkäufers auf eigene Kosten in ordnung zu halten und diese gegen brand-

schäden, Diebstahl, beschädigungen und vernichtung durch alle möglichen umstände zu versichern. Der Käufer hat Maßnahmen zu treen, um zu verhindern, 

dass die Eigentumsrechte des verkäufers eingeschränkt werden oder verfallen.

6.3  Der Käufer hat den verkäufer unverzüglich über alle geltend gemachten ansprüche, vollstreckungen, vollstreckungsbefehle usw., die die Ware im Eigentum des 

verkäufers betreen, zu unterrichten und diesem eine Kopie der entsprechenden Dokumente, befehle oder beschlüsse zuzusenden. gleichzeitig verpichtet sich  

der Käufer hiermit, sämtliche Maßnahmen zu treen, um zu verhindern, dass die Ware beschlagnahmt und verkauft wird.

6.4  sollte sich der Käufer mit einer zahlung für Waren in verzug benden, so kann der verkäufer dem Käufer sofort untersagen, über die nicht bezahlte Ware oder  

einen teil der Ware zu verfügen, insbesondere diese zu bearbeiten, zu entwenden, mit rechten Dritter zu belasten, und zwar bis zur vollständigen bezahlung  

des Kaufpreises einschließlich zubehör und Mehrkosten für verspätete zahlungen des Kaufpreises durch den Käufer.

6.5  bendet sich der Käufer mit der zahlung des Warenpreises in verzug, so kann der verkäufer den Käufer nach schriftlicher auorderung und ablauf einer dem Käu-

fer gewährten nachträglichen zahlungsfrist auordern, diese Ware als sein Eigentum herauszugeben und der Käufer hat diese Waren dem verkäufer auszuhändigen.

6.6  Der Käufer ist dem verkäufer gegenüber für beschädigungen der Ware durch falsche lagerung im sinne des § 462 hgb verantwortlich.

7. ubErgang von schaDEnsgEfahr an WarEn

7.1  Die schadensgefahr an Waren geht mit der Warenübergabe auf den Käufer über. bei der Warenübergabe hat der verkäufer dem Käufer sämtliche für die Übergabe 

und nutzung der Ware gemäß dieser allgemeinen geschäftsbedingungen erforderlichen Dokumente zu übergeben, dies betrit auch andere im vertrag spezizierte 

Dokumente.

7.2  Ein Empfänger, der als vertreter des Käufers am Warenlieferort auftritt, gilt als zur Warenübernahme berechtigte person.

7.3  lieferungen werden vor der auslieferung gemäß den vorschriften des verkäufers geprüft. andere Kontrollen und zahlungsmodalitäten für Kosten von Kontrollen 

sind im voraus ausdrücklich im vertrag zu vereinbaren.

7.4  Der Käufer hat die lieferung bei der Warenübernahme durchzusehen und zu kontrollieren. sollte er in der lieferung Mängel entdecken, so hat er diese dem  



 

verkäufer unverzüglich schriftlich zu melden. sollte der Käufer sich an diese verfahrensweise nicht halten, so kann er ansprüche aus Mängeln festgestellt bei

 dieser Durchsicht nur dann geltend machen, wenn er beweist, dass die Ware diese Mängel bereits beim Übergang der schadensgefahr an Waren aufwies.

7.5  Die tatsache, dass die Ware die vom Käufer entdeckten Mängel aufweist, berechtigen den Käufer, die Übernahme der Ware abzulehnen, nur dann, wenn die 

Ware wesentliche Mängel aufweist.

8. garantiE unD WarEnMangEl

8.1  Der verkäufer hat die Ware in Mengen, der Qualität und ausführung gemäß vertrag zu liefern, diese zu verpacken oder für den transport auf die im vertrag 

 vorgeschriebene art und Weise zu schützen.

8.2  als Warenmängel gelten die im § 422 hgb festgesetzten Mängel.

8.3  bis zur physikalischen Übergabe der Ware an den Käufer trägt der verkäufer die verantwortung für beschädigungen der Ware (schadenshaftung).

8.4  sichtbare und auf den ersten blick feststellbare Mängel sind spätestens innerhalb von 30 tagen ab feststellung zu reklamieren.

8.5  Der Käufer hat dem verkäufer reklamationen in schriftlicher form und ohne unnötige verzögerungen nach feststellung des Mangels zuzustellen. Eine schriftliche 

reklamation hat folgendes zu umfassen: bezeichnung der Ware, nummer der bestellung, beschreibung des Mangels einschließlich fotodokumentation mit  

genauen angaben, welche ansprüche der Käufer geltend macht, Kontaktdaten, fristen für die beseitigung der Mängel und das Datum.

8.6  Dem Käufer kann das recht aus Warenmängeln nicht anerkannt werden, sofern der Käufer den verkäufer über die Mängel der Ware ohne unnötige verzögerung 

nicht unterrichtet, nachdem a) der Käufer die Mängel festgestellt hat, b) der verkäufer bei fachlicher sorgfalt die Mängel bei der Durchsicht hätte feststellen  

sollen, eine solche Durchsicht hat der Käufer gemäß § 427 abs. 1 und 2 vorzunehmen, oder c) nachdem die Mängel später bei fachlicher sorgfalt hätten  

festgestellt werden können, spätestens allerdings innerhalb von zwei Jahren ab Warenlieferung bzw. ab zustellung der Ware am bestimmungsort festgesetzt im 

vertrag. für Mängel, auf die sich die Qualitätsgarantie bezieht, gilt anstatt dieser frist die garantiedauer.

8.7  zu beseitigende Mängel bilden keinen grund für einen zahlungsverzug mit dem Warenpreis.

8.8  Die garantiezeit für Waren beträgt 24 Monate ab Warenlieferung, sofern der Käufer eine natürliche person ist, und 12 Monate ab Warenlieferung, sofern der 

Käufer eine juristische person ist.

8.9  Das Dokument für reklamationen ist der garantieschein, der dem Käufer bei der Warenübernahme übergeben wird.

8.10 Der verkäufer hat während der garantiezeit sämtliche Mängel an der Ware zu beseitigen, die durch Materialfehler oder produktionsfehler entstanden.  

Der verkäufer verpichtet sich hiermit, in begründeten fällen mangelhafte farbe gegen einwandfreie Ware auszutauschen. Die Kosten für die Demontage, Montage  

und den transport trägt der Käufer. Die bei einer Mangelbeseitigung ausgetauschten (defekten) teile gehen in das Eigentum des verkäufers über. Die obig  

beschriebenen garantien können nur dann zur anwendung kommen, wenn die bedingungen für regelmäßige servicedurchsichten (mindestens einmal jährlich) 

von autorisierten und vom unternehmen Doorhan geschulten fachleuten vorgenommen werden. Der Käufer hat keine weiteren ansprüche auf Mängelbeseiti-

gung, als die hier angegebenen.

8.11 Die garantie bezieht sich nicht auf Mängel durch normalen verschleiß, unsachgemäße Montage oder falsche bedienung und reparaturen, unprofessionelle  

inbetriebnahme, Wartung und instandhaltung, fahrlässige oder vorsätzliche beschädigung, äußere Einüsse wie etwa feuer, Wasser, salz, alkalische stoe, säuren, 

ungewöhnliche äußere Einüsse, mechanische transportschäden oder Montageschäden, grundierungslacke oder andere oberächenbehandlungen, falsche oder 

zu spät vorgenommene oberächenbehandlung, reparaturen durch unqualizierte personen, Einsatz anderer Ersatzteile, als die vom unternehmen Doorhan, ohne 

genehmigung des verkäufers und beseitigung oder vernichtung der produktnummer (Ware).

9. losEn von strEitfallEn

9.1  bei einem streitfall sind die vertragsparteien bemüht, diesen einvernehmlich zu lösen. sollte es den vertragsparteien nicht gelangen, den streitfall einvernehmlich 

zu lösen, so kann sich die berechtigte partei an einen zuständigen allgemeinen gerichtsstand wenden.

9.2  Die in diesen allgemeinen geschäftsbedingungen nicht geregelten beziehungen richten sich nach den entsprechenden verordnungen des handelsgesetzbuches 

und nach weiteren gültigen rechtsvorschriften der tschechischen republik.

10. schlussbEstiMMungEn

10.1  ist oder wird ein teil dieser bedingungen vollständig oder teilweise ungültig oder kann ein solcher nicht eingefordert werden, so bleiben die übrigen teile dieser  

bedingungen als auch der vertrag gültig und wirksam. in diesem fall ersetzen die vertragsparteien ohne unnötige verzögerungen die ungültigen absprachen 

oder absprachen, die nicht eingefordert werden können, durch neue absprachen, die mit ihrem inhalt und zweck der ursprünglichen absprache am meisten ähneln.

10.2  Diese bedingungen sind ab dem 1. 1. 2012 gültig.



 







Kontakt

Kralovsky vrch 2018
432 01 Kadan
czech republic

phone / +420 474 319 111 
e-mail / kadan@doorhan.com

www.doorhan.com




